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§ 19 NO VN Entscheidungsfristen

NO VN - NO Vergabe-Nachprifungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.07.2019

(1) Uber einen Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe ist unverziiglich zu entscheiden.

(2) Uber einen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfligung ist unverziglich, langstens jedoch binnen zehn
Tagen nach Einlangen des Antrags zu entscheiden. Musste der Antrag zur Verbesserung zurlckgestellt werden, ist
Uber ihn langstens binnen 15 Tagen zu entscheiden. Die Frist ist gewahrt, wenn die Erledigung an alle Parteien
nachweislich vor ihrem Ablauf abgesendet wurde.

(3) Uber einen Antrag auf Nichtigerkldrung von Entscheidungen eines Auftraggebers ist unverziiglich, langstens jedoch
binnen acht Wochen nach Einlangen des Antrags zu entscheiden.

(4) Uber Antrége auf Feststellung nach8 7 Abs. 1 bis 3 ist unverziiglich, langstens jedoch binnen acht Wochen nach
Einlangen des Antrages zu entscheiden.

In Kraft seit 09.07.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_vn/paragraf/7
file:///

	§ 19 NÖ VN Entscheidungsfristen
	NÖ VN - NÖ Vergabe-Nachprüfungsgesetz


